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Änderung gemäss Art. 122 BauV
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Der Stadtpräsident 
Alexander Tschäppät

Namens der Stadt Bern:

Der Stadtschreiber
Dr. Jürg Wichtermann

GENEHMIGT DURCH DAS KANTONALE AMT FÜR GEMEINDEN UND RAUMORDNUNG.
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Änderung des Nutzungszonenplans

geringfügige Änderung

 
 
 
Art. 1  Wirkungsbereich 
Die Vorschriften gelten für das im Zonenplan umrandete Gebiet. 
 
Art. 2  Art der Nutzung 
Es gelten die im Plan eingetragenen Nutzungszonen gemäss den Vorschriften zum Nutzungszonen-
plan. In der Wohnzone sind bis 100% der Geschossfläche (GF) an Nutzungen für eine Jugendherber-
ge gestattet. 
 
Art. 3  Mass der Nutzung  
In den Sektoren gelten folgende Bauklassen: 

Sektor A: Die bestehende Gebäudevolumetrie ist zu erhalten. Erweiterungen innerhalb der 

Baubereiche, die der inneren Erschliessung und den Nebennutzflächen dienen, sind 

unter Vorbehalt der Einordnungsvorschriften von Artikel 6 der Bauordnung der Stadt 

Bern zulässig. 
 
Sektor B: Bauklasse 4, das Dach- und / oder Attikageschoss ist nicht zulässig. 

Die Oberkante des fertigen Bodens des ersten Vollgeschosses überragt das ge-
wachsene oder tiefer gelegte Terrain im Mittel aller Fassaden gemessen um höchs-
tens 1.60 m. 

 
Art. 4 Lärmschutz 
In der Wohnzone gilt die Empfindlichkeitsstufen ES II.  

In der Schutzzone A gilt keine Empfindlichkeitsstufe. 
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